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E r s t e s K a p i t e l  
Grundsatzbestimmungen 

Aufgaben des Strafverfahrens 

§ 1
(1) Das Strafverfahren dient der gerechten Anwen

dung des sozialistischen Strafrechts und damit dem 
Schutz der sozialistischen Staats- und Gesellschafts
ordnung und jedes Bürgers. Es sichert, daß jeder 
Schuldige, aber kein Unschuldiger strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen wird. Mit Maßnahmen zur 
Durchsetzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
und zur Verhütung weiterer Straftaten trägt das Straf
verfahren zur Bekämpfung der Kriminalität bei.

(2) Die Strafprozeßordnung regelt die Voraussetzun
gen der Strafverfolgung, das Verfahren des Gerichts, 
des Staatsanwalts und der Untersuchungsorgane zur 
allseitigen Aufklärung der Straftaten zur exakten Fest
stellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit unter 
strikter Achtung der Würde der Bürger und legt die 
Tätigkeit der Organe der Strafrechtspflege und anderer 
staatlicher Organe zur Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sowie die Pflich
ten dieser Organe zur Beseitigung der aufgeklärten 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten fest.

(3) Die Strafprozeßordnung bildet die gesetzliche 
Grundlage für das Verfahren in Strafsachen.

§ 2
(1) Durch das Strafverfahren ist zu gewährleisten, 

daß im gemeinsamen Interesse der sozialistischen Ge
sellschaft und jedes Bürgers jede Straftat, ihre Ur
sachen und Bedingungen und die Persönlichkeit des 
Beschuldigten und des Angeklagten unter unmittel
barer Mitwirkung der Bürger zur Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit allseitig und be
schleunigt aufgeklärt und jeder Schuldige unter ge

nauer Beachtung des gesetzlichen Straftatbestandes 
durch das Gericht oder ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen wird.

(2) Mit dem Strafverfahren ist dafür Sorge zu tra
gen, daß die festgestellten Ursachen und Bedingungen 
von Straftaten durch die verantwortlichen Leiter der 
Staats- und Wirtschaftsorgane, der Betriebe und ande
rer Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaften 
und die Leitungen der gesellschaftlichen Organisatio
nen und die Kollektive der Werktätigen beseitigt, die 
Unduldsamkeit der Bürger gegenüber Straftaten ver
stärkt und neuen Straftaten vorgebeugt wird.

(3) Mit der Lösung dieser Aufgaben trägt das Straf
verfahren bei
— zum Schutz der sozialistischen Gesellschaftsordnung 

und ihres Staates und der Rechte und gesetzlich ge
schützten Interessen der Bürger vor Straftaten;

— zur Gestaltung der sozialistischen Beziehungen der 
Bürger zu ihrem Staat und im gesellschaftlichen 
Zusammenleben;

— zur Entwicklung der schöpferischen Kräfte des Men
schen und der gesellschaftlichen Verhältnisse.

§3
Verpflichtung 

zur Wahrung verfassungsmäßiger Grundrechte 
der Bürger

Das Gericht, der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane haben die Grundrechte und die Würde 
der Bürger zu achten und das Recht des Beschuldigten 
oder des Angeklagten auf Verteidigung zu gewähr
leisten. Jeder Richter, jeder Staatsanwalt und jeder 
Mitarbeiter eines Untersuchungsorgans ist im Rahmen 
seiner Verantwortung verpflichtet, die gesetzlichen 
Voraussetzungen der im Strafverfahren erforderlich 
werdenden Beschränkungen der Freiheit, des Eigen
tums, der Unverletzlichkeit der Wohnung und anderer


